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Langsam aber sicher ändern 
sich die Spielregeln für die 
global agierenden Digital-
Giganten. So hat das Bun-
deskartellamt (BKA) ent-
schieden, dass die Alphabet 
Inc., Mountain View, USA 
und damit auch das Tochter-
Unternehmen Google der 
erweiterten Missbrauchsauf-
sicht durch die Bonner Be-
hörde unterliegt. 

Eine im Januar 2021 in Kraft 
getretene neue Vorschrift 
des Gesetzes gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen 
(§ 19a GWB) erlaubt dem 
Bundeskartellamt ein frü-
heres und effektiveres Ein-
greifen, insbesondere gegen 
Verhaltensweisen großer 
Digital-Konzerne. Das Bun-
deskartellamt kann in einem 
zweistufigen Vorgehen Un-
ternehmen, die eine überra-
gende marktübergreifende 
Bedeutung für den Wettbe-
werb haben, wettbewerbsge-

fährdende Praktiken unter-
sagen.

BKA-Präsident Andreas 
Mundt: „Seit Januar 2021 
haben wir ein neues In-
strument zur Aufsicht über 
große Digitalkonzerne. 
Nach weniger als einem 
Jahr haben wir nun die erste 
förmliche Entscheidung auf 
der Basis dieser Vorschrift 
getroffen und eine überra-
gende marktübergreifende 
Bedeutung von Google fest-
gestellt. Das ist ein ganz we-
sentlicher Schritt, denn auf 
dieser Grundlage kann das 
Bundeskartellamt jetzt kon-
krete, für den Wettbewerb 
schädliche Verhaltensweisen 
aufgreifen. Wir haben be-
reits damit begonnen, uns 
mit der Verarbeitung persön-
licher Daten durch Google 
sowie dem Thema Google 
News Showcase intensiver 
zu befassen. Parallel dazu 
betreiben wir mit Nachdruck 

weitere Verfahren gegen 
Amazon, Apple und Meta, 
ehemals Facebook.“

Google hat eine überra-
gende Markt-Macht

Nach Auffassung des Bun-
deskartellamtes verfügt Goo-
gle über eine überragende 
marktübergreifende Bedeu-
tung für den Wettbewerb 
im Sinne des § 19a Abs. 1 
GWB. Das Unternehmen 
verfügt über eine wirtschaft-
liche Machtposition, die 
ihm vom Wettbewerb nicht 
hinreichend kontrollierte, 
marktübergreifende Verhal-
tensspielräume eröffnet.

In Deutschland hat Google 
mit Marktanteilen von über 
80 Prozent eine beherr-
schende Stellung auf dem 
Markt für allgemeine Such-
dienste und ist der wesent-
liche Anbieter für suchgebun-
dene Werbung. Außerdem 
ist Google in Deutschland 
marktstarker Anbieter einer 
breiten Vielzahl von Dien-
sten und erreicht hohe Nut-
zer-Reichweiten. Auch bei 
der Vermarktung von Online-
Werbung verfügt Google 
über reichweitenstarke Wer-
bedienste, die die gesamte 
Wertschöpfungskette abde-
cken.

Weiterhin hat Google in sei-
nem digitalen Öko-System 
bedeutenden Einfluss auf 
den Zugang anderer Unter-
nehmen zu seinen Nutzern 

und Werbekunden (z.B. über 
die Google-Suche, YouTube, 
Android, den Play Store oder 
seine Werbedienste) und 
kann marktübergreifend ge-
genüber anderen Unterneh-
men die Regeln und Rah-
menbedingungen vorgeben. 
Insoweit kann von einem 
„Infrastruktur-Charakter“ 
dieser Dienste gesprochen 
werden, weil eine Vielzahl 
anderer Leistungen weitge-
hend nur darüber erbracht 
werden können bzw. diese 
Dienste eine hohe Bedeu-
tung für die wirtschaftlichen 
Aktivitäten Dritter haben. 

Insbesondere auf Grund der 
hohen Reichweiten seiner 
Dienste verfügt Google auch 
über einen herausragenden 
Zugang zu wettbewerbsre-
levanten Daten. Die große 
Nutzerbasis Googles, die 
weite Verbreitung seiner Wer-
bedienste und die Vielzahl 
der Daten, die Google über 
Nutzer - dienste- und teil-
weise auch geräteübergrei-
fend - erheben kann, ermög-
lichen Google nicht nur die 
Vermarktung zielgerichteter 
Werbung, sondern auch die 
stetige Fortentwicklung sei-
ner Dienste. Die wettbewerb-
lichen Vorteile aus diesem 
Datenzugang sowie andere 
Ressourcen, wie etwa die 
Marke „Google“ können als 
vielfältig nutzbare Einsatz-
faktoren („shareable inputs“) 
marktübergreifend eingesetzt 

Bundeskartellamt: Alphabet/Google fällt unter die erweiterte Missbrauchsaufsicht

Fortsetzung auf Seite 2

Der Präsident des Bundeskartellamtes Andreas Mundt zeigt 
den Digital-Konzernen ihre Grenzen auf – Foto: Bundeskar-
tellamt
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Fortsetzung von Seite 1

werden. Dies erleichtert es, 
Dienste zu betreiben, zu ver-
bessern, zu erweitern und 
völlig neue Dienste zu ent-
wickeln. Schließlich kommt 
Googles überragende Bedeu-
tung für den Wettbewerb in 
seiner Marktkapitalisierung 
zum Ausdruck, die weltweit 
eine der höchsten ist und 
Googles große Finanzkraft 
widerspiegelt. 

Die Entscheidung des Bun-
deskartellamtes ist entspre-

chend den gesetzlichen 
Vorgaben auf fünf Jahre be-
fristet. Innerhalb dieses Zeit-
raumes unterliegt Google in 
Deutschland der besonderen 
Missbrauchsaufsicht durch 
das Bundeskartellamt nach 
§ 19a Abs. 2 GWB.

Google hat erklärt, gegen den 
Beschluss kein Rechtsmittel 
einzulegen und die  Norma-
dressaten-Stellung im Sinne 
von §19a Abs. 1 GWB nicht 
zu bestreiten. Google erklärt 

damit allerdings ausdrück-
lich nicht, dass es zwingend 
mit allen vom Amt in der 
Entscheidung getroffenen 
tatsächlichen Feststellungen 
und den daraus gezogenen 
Schlussfolgerungen einver-
standen ist.

Derzeit laufen bereits Prü-
fungen gegen die Konditi-
on von Google zur Daten-
Verarbeitung sowie gegen 
das Nachrichten-Angebot 
Google News Showcase. 
Die Berliner Verwertungs-
gesellschaft Corint Media 
sieht in diesen Ermittlungen 
„Rückenwind“ für ihre Ak-
tivitäten in Sachen Google. 
Das GF-Duo Markus Run-
de und Christoph Schwen-
nicke: 

„Corint Media begrüßt die 
Feststellung der Marktbe-
herrschung durch das Bun-
deskartellamt als Vorausset-
zung des Vorgehens gegen 

Google und vor allem auch 
gegen Alphabet auf Grund-
lage des § 19a GWB sowie 
zugleich die ausdrückliche 
Erklärung, dass auch Goo-
gle News Showcase und 
etwaig verbundene Themen 
Gegenstand von Ermitt-
lungen des Amtes sind. Das 
Amt gibt damit zu erkennen, 
dass es die von Google in-
itiierten Verträge mit Ver-
legern zur Abgeltung des 
Presseleistungsschutzrechts 
gegebenenfalls für marktmi-
ssbräuchlich halten könnte, 
da Konditionen und geringe 
Preise nur wegen Googles 
übergroßer Marktbedeutung 
durchgesetzt werden konn-
ten. Mit der Erstreckung der 
Ermittlungen auf Alphabet 
gibt das Bundeskartellamt 
zugleich zu verstehen, dass 
es sich nicht von den gesell-
schaftsrechtlichen und steu-
eroptimierten Strukturen des 
Alphabet-Konzerns beein-
drucken lässt.“ (ps)

Die Corint Media Geschäftsführer Christoph Schwennicke 
und Markus Runde freuen sich über Rückenwind aus dem 
Bundeskartellamt – Foto: Corint Media
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und einzigartig ist jedes Kind. Und jedes Kind 
braucht eine ganz individuelle Untestüzung. 
Helfen Sie mit einer Spende. Danke!

Einmalig

sos-kinderdoerfer.de

SOSKD_Anzeige_Fingerabdruck_175x60_sw_RZ.indd   1 06.09.18   09:00

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für einen Roman und ein Filmprojekt:

Und Du wirst sehen!
And you shall see!

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Other Side Images GmbH 
Ludwig-Herr-Straße 50, 79713 Bad Säckingen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Namens und im Auftrag 
unserer Mandantschaft Titelschutz in Anspruch für:

Schniefnasen

in allen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, Abwand-

lungen einschließlich Zusätzen, Abkürzungen und Schriftarten als Einzel-, 

Reihen- Haupt- und Untertitel zur Verwendung in allen Medien und für alle 

Werkarten, insbesondere für Podcast, Printmedien nebst Druckerzeugnis-

sen, Software, Hörfunk, Film, Fernsehen und sonstige audiovisuelle Medi-

en, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, ferner für sämtliche elektronische 

und digitale Medien und Netzwerke einschließlich Online-Medien, Online- 

und Offline-Dienste sowie sonstige Mediendienstleistungen und Medien-

produkte aller Art, für Domain-Bezeichnungen, Multimedia-Anwendungen, 

für Event-Merchandising sowie für Messen, Kongresse und sonstige Veran-

staltungen aller Art oder Hinweis- und Edutainment, sowie Vermittlung auf 

Displays am Straßenrand, in Bahnhöfen und Flughäfen, Wartebereichen in 

Praxen und sonstigen Dienstleister, sowie öffentlichen und privaten Ver-

kehrsmitteln.

HEYERS Rechtsanwälte 
Hasestraße 60, 49074 Osnabrück

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Und dann steht einer auf und öffnet das 
Fenster

in allen Wortverbindungen, Schreib- bzw. Darstellungsweisen und graphi-
schen Gestaltungen für alle Medien.

Degeto Film GmbH 
Am Steinernen Stock 1, 60320 Frankfurt am Main

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Mit Rat und Saat – der SWR Gartenpodcast

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, Ab-
wandlungen und Schriftarten für Druckerzeugnisse, Software-Erzeugnisse, 
Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektro-
nische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM; 
DVDs; CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Anwaltskanzlei Bettina Krause 
Hauptstraße 23, 82327 Tutzing

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Against All Gods

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Zoogency GmbH- 
Paul-Lincke-Ufer 8D, 10999 Berlin
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

DIGITATION

in allen Wortverbindungen, Zusammensetzungen, Abwandlungen, Ab-
kürzungen Titelkombinationen, Darstellungsformen, graphischen Gestal-
tungen, Schreibweisen, insb. Groß- und Kleinschreibung, Schriftarten, 
entsprechenden Untertiteln und mit allen Zusätzen für alle Medien, ins-
besondere Printmedien, Hörfunk, Film, Fernsehen und sonstige audiovisu-
elle Medien, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, einschließlich CD-ROM, 
CD-i, DVD und Bluray, ferner für elektronische und digitale Medien und 
Netzwerke einschließlich Offline- und Online-Medien (insb. Internet), Off-
line- und Online-Dienste sowie sonstige audiovisuelle, elektronische und 
digitale Medien und Netzwerke und Telekommunikationsdienstleistungen 
(einschließlich Unified Messaging Systems, SMS, WAP).

KLEINER Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, 
Rheinisches Palais, Breite Straße 27, 40213 Düsseldorf

Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG nehme ich für einen Mandanten
Titelschutz in Anspruch für:

Brillant gelöst – 777 Tipps und Tricks
Den Arzt verstehen
Gesundheit pur
Unbekanntes Deutschland
Von Göttern, Helden und Walküren

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen und Kombinationen für alle 
Printmedien, insbesondere Serien- und Einzelbandtitel, Bild-, Daten- und 
Tonträger, insbesondere Video/DVD und Hörbücher; sowie Online-Medien 
und Multimedia-Anwendungen, insbesondere Internet-Seiten und Apps.

Rechtsanwalt Joachim Fauth 
Wilhelm-Blos-Straße 62, 70191 Stuttgart


